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RS UVS Wien 1992/04/21 02/32/24/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.1992

Rechtssatz

Die Organe der Bundespolizeidirektion Wien haben nach Au2assung des Unabhängigen Verwaltungssenates Wien

weder eine Festnahme der Beschwerdeführerin beabsichtigt noch faktisch Handlungen gesetzt, die eine derartige

Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Beschwerdeführerin zum Ziel hatten, welche einer Festnahme

gleichzuhalten gewesen wäre. Somit fehlte ein tauglicher Beschwerdegegenstand und war die Beschwerde als

unzulässig zurückzuweisen.

Schlagworte

Festnahme; Schutz der persönlichen Freiheit; Hausdurchsuchung; Hausrecht; Funksendeanlage; Ausstrahlung nicht

genehmigter Sendungen; Wohnung; Fernmeldeanlage; Meinungsäußerungsfreiheit

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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